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Scheinvergabekriterien für Praktikum der kieferorthopädischen Diagnostik und 

Therapie I 
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Schein gemäß Approbationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen (ZApprO) 

Name:  Praktikum der kieferorthopädischen Diagnostik und Therapie I 

 
Nr./Kürzel: 

 
Anlage 3, Nr. 3      ZApprO (regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme) - Pflichtfach 

 
 
 
Angebotene Lehrveranstaltungen  

Veranstaltungsteil Plan-Semester 
Voraussetzung für Teilnahme  

an Lehrveranstaltung 

Anwesenheits-
pflichtig 

X = Ja 

Vorlesung I+II 7. bzw.8. 
Fachsemester 
(immer WS) 

vollständig bestandenes Z2  

Seminar und Praktikum I 8. Fachsemester  vollständig bestandenes Z2 X 

 
Kriterien für Erwerb des Leistungsnachweises (Schein) - regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme 

Veranstaltungsteil 
Fehlzeitregelung 

Anwesenheitspflicht 
% / Fehltermine 

Bedingungen für die erfolgreiche 
Teilnahme 

Einführungs-
veranstaltung 
verpflichtend 

(Ja/nein) 

Vorlesung I+II keine Keine Ja 

Seminar und Praktikum I Anwesenheitspflicht,   
20 % Fehltermine 

Seminar- und Praktikumsaufgaben 
vollumfänglich und erfolgreich (= 
entsprechend klinischem Standard) 
absolviert und Leistungskontrollen 
bestanden  

Ja 

 
Art der Leistungskontrolle und Details zur Notenberechnung  

Veranstaltungsteil Prüfungsform Prüfungsdauer  
 

Gewichtung 
 

Bestehens- 
grenze 

Noten- 
berechnung 

für die gesamte 
Veranstaltung  

Klausur Inhalte Teil 1 
 

45 Minuten 
 

entfällt 60%* 
 

bestanden/nicht 
bestanden 

für die gesamte 
Veranstaltung 

Klausur Inhalte Teil 2 45 Minuten entfällt 60%* bestanden/nicht 
bestanden 

Seminar I und Praktikum I Schriftlich-praktische 
Leistungskontrolle 
(klinische Aufnahme // 
Diagnostik eigener 
Patientenfall) 

60 Minuten  entfällt   
entsprechend 
klinischem 
Standard 

bestanden/nicht 
bestanden 

Besonderheiten:  

*60% bzw. Anwendung der Gleitklausel gemäß der Studienordnung Zahnmedizin §11, Abs. 1 

Nicht bestandene Leistungskontrollen werden separat wiederholt. 

Vorgelegt vom Prüfungsausschuss:  geänderte Fassung verabschiedet am 13. Oktober 2025 

Erlassen vom Fachbereichsrat:  in der 847. Sitzung am 03.11.2025 

 


